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KOSTEN DER UNTERKUNFT NACH SGB II UND XII

Neue Richtwerte in Lübeck ab April
� Die Hansestadt Lübeck

hat dieRichtwerte fürUn-
terkunftskosten, die im Rahmen
vonHartz IVnachSozialgesetz-
buch II und im Rahmen von So-
zialhilfe nach Sozialgesetzbuch
XII vom jeweiligen Leistungs-
träger zu übernehmen sind, neu
festgelegt.
Anlass waren mehrere Urteile
von Sozial- und Landessozial-
gerichten, nach denen es nicht
mehr zulässig ist, Richtwerte für
angemessene Unterkunftskos-
ten in Abhängigkeit von dem
Baujahr einer Wohnung unter-
schiedlich hoch festzulegen.
Das hatten viele Kommunen
nicht nur in Schleswig-Holstein
bisher so gemacht, zumal die
ortsüblichen Vergleichsmieten
für Wohnungen unterschiedli-
cherBaujahre auch unterschied-
lich hoch ausfallen, was bei ei-
nem Blick in den Mietspiegel
leicht festgestellt werden kann.
Nach der neuen Rechtspre-
chung sind die sozialhilferecht-
lichen Unterkunftskosten aus
der gesamten Spannbreite des
Mietspiegels zu ermitteln, was
zur Folge hat, dass es künftig
unabhängig vom Baujahr einer
Wohnung nur noch einen Richt-
wert je Größenkategorie geben
wird (Tabelle 1).

Wohnungsgrößen
unverändert

Als angemessener Wohnraum-
bedarf gelten in Lübeckwie bis-
her die für Wohnberechtigte im
sozialen Wohnungsbau aner-
kannten Wohnungsgrößen. Das
sind für
� eine Person bis 50 Quadrat-
meter,
� zwei Personen bis 60 Qua-
dratmeter,
� drei Personen bis 75Quadrat-
meter,
� vier Personen bis 85Quadrat-
meter

und für jede weitere Person zu-
sätzlich zehn Quadratmeter
Wohnfläche.

Richtwerte neu festgelegt

Die Festlegung von Richtwer-
ten für die Nettokaltmiete, die
vom Leistungsträger übernom-
men wird, erfolgt anhand der
Tabellenwerte des jeweils aktu-
ellen Mietspiegels. Dabei ist
nach der Rechtsprechung der
Sozialgerichte grundsätzlich auf
den unteren Bereich des ortsüb-
lichen Mietzinsniveaus abzu-
stellen. InAnlehnung an die Be-
rechnung aus demUrteil des So-
zialgerichts Schleswig vom
7.November 2007 (Az: S 12 SO
164/06) ergeben sich die in Ta-
belle 1 dargestellten neuen
Richtwerte.
Im Bereich der Jungerwachse-
nen unter 25 Jahren hat es eben-
falls eine Anpassung gegeben.
Für die Anmietung einer eige-
nen Wohnung, die nur bei Vor-
liegen schwerwiegender Grün-

de in Ausnahme-
fällen möglich ist,
gelten künftig ein
Richtwert von
185 Euro und eine
Wohnungsgröße
von 35 Quadrat-
meter.
Bei Sozialwoh-
nungen wird die
jeweilige Kosten-
miete stets als an-
gemessen angese-
hen und in voller
Höhe vom Leis-
tungsträger über-
nommen. Zusätz-
lich zu den über-
nahmefähigen
Nettokaltmieten
übernimmt der
Leistungsträger
die Heiz- und Be-
triebskosten, soweit sie ange-
messen sind.

Bestandsschutz

Eine Gegenüberstellung der ab

1. April 2010 geltenden mit den
bis 31. März 2010 gültigen
Richtwerten (Tabelle 2) zeigt,
dass die neuen Richtwerte bei
dem überwiegenden Teil der
bisher nach Baujahr abgestuften
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Wohnungskategorien künftig
etwas höher ausfallen. Anders
sieht es hingegen bei den Kate-
gorien (sanierter) Altbau und
Neubau aus. Hier liegen die
neuen Richtwerte zum Teil
deutlich niedriger.
Wichtig: Für Haushalte, die
durch das Inkrafttreten der künf-
tigen Regelung mit der Netto-
kaltmiete plötzlich über den
neuen Richtwerten liegen, gilt
Bestandsschutz. Es werden also
weiterhin die Unterkunftskos-
ten bis zur Höhe der alten Richt-
werte übernommen.

Auswirkungen

Haushalten mit geringen Ein-
kommen wird es künftig noch
schwerer gelingen, in den Seg-
menten sanierter Altbau und
Neubau eine Wohnung finden
und anmieten zu können. Die
Rechtsprechung verweist in die-
semZusammenhang auf die von
ihr entwickelte Produkttheorie,
wonach Leistungsberechtigte
ihre Chancen zur Anmietung ei-
ner neueren oder qualitativ
hochwertigeren oder in einer
besseren Gegend gelegenen

Wohnung dadurch verbessern
können, indem Abstriche bei
der Wohnungsgröße gemacht
werden. Gemeint ist, dass sich
beispielsweise bei einer vom
Leistungsträger für einen Ein-
Personen-Haushalt zur Verfü-
gung gestellten Nettokaltmiete
von maximal 258 Euro pro Mo-
nat möglicherweise keine
50 Quadratmeter große Woh-
nung neueren Baualters, viel-

leicht aber eine 35 Quadratme-
ter große Wohnung finden und
hiervon bezahlen lässt.

Modernisierungsmiet-
erhöhungen

Die notwendig gewordene Än-
derung bei den Richtwerten
wurde von der Verwaltung aus-
gearbeitet und anschließend un-
ter breiter Beteiligung von Ak-
teuren und Einrichtungen aus
demBereich derHansestadt Lü-
beck abgestimmt. Der Mieter-
vereinLübeck hat bei dieserGe-
legenheit vorgeschlagen, die
Einführung einer Klimakompo-
nente in Erwägung zu ziehen,
um insbesondere energetische
Modernisierungsmieterhöhun-
gen nicht nur im Rahmen einer
Einzelfallprüfung, wie es nach
den neuen Bearbeitungshinwei-
sen vorgesehen ist, sondern all-
gemeinverbindlich anhand kon-
kreter energetischer Kriterien
bei der Übernahme angemesse-
ner Unterkunftskosten zu be-
rücksichtigen. Denn die bis
31.März2010vorhandeneMög-
lichkeit, eine Wohnung ab In-
krafttreten einer Modernisie-

rungsmieterhöhung in
einTabellenfeldmit ei-
nem jüngeren Baujahr
einzustufen, für das ein
höherer Richtwert aus-
gewiesen ist, wird es
ab 1. April 2010 nicht
mehr geben.

Klimabonus

Einen solchen Klima-
bonus gibt es bei-
spielsweise in Biele-
feld. Dort sind die
Richtwerte für ange-
messene Unterkunfts-
kosten seit 2007 nach

energetischen Gebäudekriterien
angepasst worden und werden
jedem Leistungsberechtigten
gewährt, der einen Nachweis
über den entsprechenden Ener-
gieverbrauchswert des Gebäu-
des vorlegt, in dem sich seine
Wohnung befindet (Tabelle 3).
Die Mehrkosten für den Leis-
tungsträger im Bereich der Net-
tokaltmiete werden dabei durch
die voraussichtlichen Einspa-

rungen bei den zu übernehmen-
den Heizkosten zumindest teil-
weise kompensiert.
Bei den Beratungen in Lübeck
ging es umdenVorschlag, einen
Klimabonus nur für bestehende
Mietverhältnisse, also nicht bei
Neuanmietung, einzuführen,
bei denen eineMieterhöhung im
Anschluss an eine energetische
Modernisierung vorgenommen

Fortbildung ist wichtig
� Am 28. und 29. Mai fin-

det in Fulda die Bundes-
arbeitstagung des Deutschen
Mieterbundes statt. Es ist eine
Seminarveranstaltung, die re-
gelmäßig alle zwei Jahre durch-
geführt wird und den Rechtsbe-
raterinnen und Rechtsberatern
der DMB-Mietervereine die
Möglichkeit bietet, sich in Ar-
beitskreisen mit Referaten und
Diskussionen über mietrecht-
liche Entwicklungen in Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und
Kommentierung auf den neues-
ten Stand zu bringen. Die Ar-
beitskreise werden von namhaf-
ten Mietrechtsexperten und
Richtern geleitet, die in den ein-
zelnen Instanzenzügen vom
Amtsgericht bis hinauf zum
Bundesgerichtshof tätig sind.
Aufgrund der regelrechten Flut
von Entscheidungen insbeson-
dere des VIII. Zivilsenates des
Bundesgerichtshofes ist es
wichtig, solche Fortbildungsan-
gebote wahrzunehmen, um Rat
suchende Vereinsmitglieder

über die aktuelle Rechtslage
umfassend informieren und ent-
sprechend beraten zu können.
Zudem bietet sich die Gelegen-
heit, Erfahrungen aus der Bera-
tungs- und Rechtsprechungs-
praxis mit Kolleginnen und
Kollegen anderer DMB-Mieter-
vereine auszutauschen.
Vor diesem Hintergrund wer-
den sämtliche Rechtsberaterin-
nen und Rechtsberater des Mie-
tervereins Lübeck vom 27. bis
29. Mai 2010 in Fulda sein und
daher an diesenTagen keineBe-
ratungen stattfinden. Um Ver-
ständnis und Beachtung wird
höflich gebeten. Für die Verein-
barung von Terminen und den
Verkauf von Broschüren sowie
zur Regelung von Vereins- und
Mitgliedsangelegenheiten wird
die Geschäftsstelle am 27. Mai
von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet
haben. Am 28. Mai hat die Ge-
schäftsstelle geschlossen. �

Glückwunsch zum 20.
Liebe Ingrid, am 15. März 2010
warst Du nun schon seit 20 Jahren
auf der Geschäftsstelle des Mieter-
vereins Lübeck mit Schwerpunkt in
der Bearbeitung der Mitgliederver-
waltung tätig. Dein stets freundli-
ches Wesen sowie Deine angenehm
ruhige und besonnene Arbeitsweise
zeichnen Dich als eine besonders
wertvolle Kollegin aus, und es macht
große Freude, mit Dir zusammenzu-
arbeiten. Dafür möchten Dir Vor-
stand, Geschäftsführung und sämt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Mietervereins Lübeck an dieser Stelle einmal von ganzem
Herzen danken!

Ingrid Graß ist seit 20
Jahren für den Mieterver-

ein Lübeck tätig

wird. Das Thema soll im Blick
behalten und zunächst abgewar-
tet werden, welche energeti-
schen Kriterien der Arbeitskreis
Mietspiegel bei der aktuell lau-
fenden Neuerstellung des Lübe-
cker Mietspiegels entwickelt,
die gegebenenfalls für einen
Klimabonus bei den Unter-
kunftskosten herangezogen
werden können. �


